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I. Allgemein 

Der Bundesverband der Freien Berufe e. V. (BFB) vertritt als einziger Spitzenverband der 

freiberuflichen Kammern und Verbände die Interessen der Freien Berufe, darunter sowohl 

Selbstständige als auch Angestellte, in Deutschland. Allein die rund 1,47 Millionen 

selbstständigen Freiberuflerinnen und Freiberufler steuern 10,1 Prozent zum 

Bruttoinlandsprodukt bei. Sie beschäftigen über 4,6 Millionen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter – darunter ca. 129.600 Auszubildende. Die Bedeutung der Freien Berufe für 

Wirtschaft und Gesellschaft geht jedoch weit über ökonomische Aspekte hinaus: Die 

Gemeinwohlorientierung ist ein Alleinstellungsmerkmal der Freien Berufe. 

Grundsätzlich begrüßt der BFB das Bestreben der Bundesregierung, ein Berufsbildungs- und  

-digitalisierungsgesetz einzuführen. Die deutsche Wirtschaft leidet unter einem massiven 

Fachkräftemangel über alle Branchen hinweg. In den Freien Berufen speziell sind nach 

unseren letztverfügbaren Daten 346.000 Plätze unbesetzt. Davon sind 46.000 

Auszubildende, 236.000 Fachkräfte und 60.000 Freiberuflerinnen sowie Freiberufler. Der 

vorliegende Gesetzentwurf adressiert im Teil Validierung die Menschen, die schon in einem 

Referenzberuf arbeiten, über entsprechende Berufserfahrung verfügen und diese validieren 

lassen möchten. Insofern geht es um die Bestrebung, formell in einem Beruf noch nicht 

qualifizierte Menschen zu einem Abschluss hinzuführen.  

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht insbesondere vor:  

 Die Verankerung eines Rechtsanspruchs auf Feststellung und Bescheinigung 

individueller beruflicher Handlungsfähigkeit, die einer Berufsausbildung vergleichbar 

ist („Validierung“), in Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HwO). 

 Die konsequente Ermöglichung digitaler Dokumente und Verfahren in der beruflichen 

Bildung. Dies betrifft etwa den digitalen Ausbildungsvertrag und ein 

medienbruchfreies Verfahren für digitale Berichtshefte. 

 Die Ermöglichung der verbindlichen Ausweisung der Berufsschulnote auf dem 

Abschlusszeugnis zur Stärkung der Rolle der Berufsschule. 

 Klarstellende und zugleich flexible gesetzliche Rahmenbedingungen für digitales 

mobiles Ausbilden. 

 Die Ermöglichung einer virtuellen Prüfungsteilnahme für Prüfende in der 

Abschlussprüfung.  

 Regelungen zu gemeinsamen Berufen bei mehreren sachlich betroffenen 

Berufsbereichen (etwa nicht-handwerkliche Gewerbeberufe und öffentlicher Dienst). 

Hervorzuheben ist dabei insbesondere die Einführung eines Rechtsanspruchs auf 

Feststellung und Bescheinigung individueller beruflicher Handlungsfähigkeit, die von allen 
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zuständigen Stellen angeboten werden muss. Dieser baut auf die Erfahrungen aus den 

Projekten „Valikom“ und „Valikom-Transfer“ auf, an denen sich die Kammern der Freien 

Berufe bislang nicht beteiligt haben.  

 

II. Im Einzelnen 

 
1. Feststellung unabhängig von einem formalen Berufsausbildungsabschluss erworbener 

individueller beruflicher Handlungsfähigkeit im BBiG und in der HwO („Validierung“)  

Der BFB sieht die Verankerung eines Rechtsanspruchs auf Feststellung und Bescheinigung 

individueller beruflicher Handlungsfähigkeit, die einer Berufsausbildung vergleichbar ist 

(„Validierung“), im BBiG kritisch.  

Die Schaffung eines niedrigschwelligen Verfahrens zur Feststellung und Bescheinigung 

individuell erworbener beruflicher Handlungsfähigkeit und beruflicher Kompetenzen 

unabhängig von einem formalen Berufsbildungsabschluss entwertet nach BFB-Ansicht die 

dreijährigen formalen Ausbildungsberufe wie den Ausbildungsberuf zur/zum Medizinischen 

Fachangestellten.  

Das beabsichtigte neue Feststellungsverfahren und die Einführung eines jeweils neuen 

Abschnitts im BBiG zur Regelung des Verfahrens zur Feststellung einer Bescheinigung der 

individuellen beruflichen Handlungsfähigkeit am Maßstab eines anerkannten 

Ausbildungsberufs beinhalten die Gefahr, dass potenzielle Auszubildende sich von 

klassischen Ausbildungsberufen abwenden, da sie vermeintlich die Möglichkeit haben, diese 

nachzuholen. Ebenso sieht der BFB hier auch die Gefahr des Qualitätsverlustes in der 

Erbringung der Arbeitsleistung ohne vorherige ausreichende Qualifizierung durch eine 

strukturierte Berufsausbildung.  

Die aktuellen gesetzlichen Möglichkeiten wie die in § 45 BBiG geregelte Ergänzungsprüfung 

regeln das Verfahren jedoch bereits ausreichend und helfen Quereinsteigerinnen und 

Quereinsteigern dabei, die Ausbildung „nachzuholen“. Eine geplante Änderung und 

Einfügung der neuen § 45 Absatz 2 Satz 2 bis 4 BBiG ist nach Meinung des BFB somit nicht 

notwendig. Antragstellung und Zulassung § 50b 

Der BFB erkennt die Bestrebungen der Bundesregierung an, durch Einführung eines 

Validierungsverfahrens vorhandene Fachkräftepotenziale zu erschließen. Das 

Berufsbildungsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetz gehört zu einer Reihe von 

Maßnahmen der Bundesregierung, die das Fachkräfteproblem adressieren und 

Ansatzpunkte für Linderung bieten, beispielsweise die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung 

oder das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. 



      Freie Berufe - Liberal Professions - Professions Libérales - Freie Berufe - Liberal Professions - Professions    

      Libérales - Freie Berufe - Liberal Professions - Professions Libérales - Freie Berufe - Liberal    

      Professions - Professions Libérales - Freie Berufe - Liberal Professions - Professions Libérales - Freie Berufe  

 

BFB-Stellungnahme zum BVaDiG Seite 4 
 

Der Gesetzentwurf sieht im Einzelnen vor: 

(2) Antragsberechtigt ist, wer 

1. seinen Wohnsitz in Deutschland hat oder die notwendige Berufstätigkeit nach Absatz 3 

Satz 1 Nummer 1 mindestens zur Hälfte im Inland absolviert hat und 

2. in dem Referenzberuf keinen Berufsabschluss hat und für wessen Berufsabschluss keine 

Gleichwertigkeit nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz festgestellt worden ist 

sowie 

3. nicht in einem Berufsausbildungsverhältnis im Referenzberuf steht. 

 

BFB-Bewertung: 

Der BFB regt an, die Zulassungsvoraussetzungen dahingehend zu ersetzen, dass neben den 

bereits aufgeführten Antragsvoraussetzungen auch das Mindestalter von 25 Jahren ergänzt 

wird. Hintergrund dafür ist, dass durch die Einführung des Validierungsverfahrens keine 

Anreize geschaffen werden sollen, direkt eine Beschäftigung aufzunehmen und sich dann in 

einem Referenzberuf validieren zu lassen. Vielmehr sollten Jugendliche, Schulabgängerinnen 

und Schulabgänger eine duale Ausbildung anstreben, um so qualifiziert bessere Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt zu bekommen.  

Möglich wäre, § 50b Absatz 2 durch den Passus 

4. das Mindestalter von 25 Jahren erreicht hat 

zu ergänzen.  

 

Durchführung des Verfahrens zu § 50c 

Für die Durchführung des Feststellungsverfahrens oder des Ergänzungsverfahrens bestimmt 

die zuständige Stelle aus dem Kreis der Personen, die für die Durchführung von Prüfungen 

im Referenzberuf nach § 40 Absatz 3 und 4 von ihr berufen wurden, Feststellungstandems 

für mindestens ein Jahr und höchstens die Dauer der Berufungsperiode.  

 

BFB-Bewertung:  

Nach dem Gesetzentwurf des BVaDiG sollen die Personen, die die Validierungsverfahren 

durchführen, aus dem Pool der Prüferinnen und Prüfer stammen. Das ist nachvollziehbar, da 
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es die Prüferinnen und Prüfer sind, die die Voraussetzungen für die Feststellung der 

beruflichen Handlungsfähigkeit im Referenzberuf durch die teilweise langjährige Erfahrung 

am Prüfungsgeschehen sehr gut kennen. Problematisch ist allerdings, dass aufgrund der 

ohnehin schwierigen Rekrutierung von Prüferpersonal Prüferinnen und Prüfer dann diese 

zusätzliche Aufgabe aufgetragen bekommen. Es ist damit zu rechnen, dass die Beteiligung 

am individualisierten Validierungsverfahren die entsprechenden Prüferinnen und Prüfer so 

einbindet, dass diese nicht mehr bei den regulären Abschlussprüfungen eingesetzt werden 

können. Dies führt aus BFB-Sicht zu einem deutlichen Verwaltungsmehraufwand und schafft 

eine Parallelstruktur, die für die Bewertung, ob etwaige ausreichende Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Fähigkeiten erworben wurden, weder fachlich noch institutionell notwendig 

ist.  

Unabhängig davon unterstützt der BFB jedoch ausdrücklich die Stärkung der 

berufsbezogenen individuellen beruflichen Handlungsfähigkeit von Menschen mit 

Behinderungen unter Feststellung und Bescheinigung inklusionsorientierter angepasster 

Bedingungen. 

 

 
2. Konsequente Ermöglichung digitaler Dokumente und Verfahren in der beruflichen 

Bildung  

 

BFB-Bewertung:  

Der BFB begrüßt die geplante konsequente Ermöglichung digitaler Dokumente und 

Verfahren in der beruflichen Bildung. Die bisherige Praxis, dass Auszubildende und 

Ausbildende nach aktueller Rechtslage den Ausbildungsvertrag ohne elektronische 

Ersatzmöglichkeiten handschriftlich unterzeichnen (gegebenenfalls ergänzt um die 

gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der Auszubildenden), führt zu einer Vielzahl an 

Nachforderungen und zu einer erheblichen Bindung von Personal bei der Prüfung der 

Ausbildungsverträge auf Rechtskonformität. Das Aufheben des Ausschlusses der 

elektronischen Form ermöglicht einen erleichterten digitalen Prozess, bei dem allerdings 

sichergestellt werden muss, dass die Abfassung der wesentlichen Inhalte des 

Ausbildungsverhältnisses in Textform ermöglicht wird. So können die Besonderheiten des 

Ausbildungsverhältnisses, insbesondere die Kontrolle des Vertragsinhalts durch die 

zuständige Stelle, und damit der Schutz der Vertragspartner weiterhin gesichert werden. Die 

Abschaffung weiterer Schriftformerfordernisse bei Anzeige- und Mitteilungspflichten in 

weiteren Verfahren nach dem BBiG erscheint in diesem Zusammenhang konsequent.  
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Ferner begrüßt der BFB die Eintragung elektronischer Kontaktdaten in das Verzeichnis der 

Berufsausbildungsverhältnisse nach § 34 BBiG zur Ermöglichung moderner Kommunikation 

der zuständigen Stellen mit den Auszubildenden beziehungsweise deren gesetzlichen 

Vertreterinnen oder Vertretern, Ausbildenden und dem Ausbildungspersonal.  

Nicht ganz nachvollziehbar ist jedoch die geplante Löschung aus dem Verzeichnis mit dem 

Verweis auf das Datenschutzrecht beziehungsweise die Verarbeitung personenbezogener 

Daten. Selbstverständlich beachten die zuständigen Stellen nach dem BBiG auch heute 

bereits das Datenschutzrecht und haben dazu in Zusammenarbeit mit ihrer externen 

Datenschutzbeauftragten ein entsprechendes Löschkonzept erstellt. Ebenfalls in diesem 

Zusammenhang nicht ganz nachvollziehbar sind die Verpflichtung der zuständigen Stellen, 

die aus dem Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse entfernten Daten in einer 

gesonderten Datei für ehemalige Auszubildendeneinträge zu speichern beziehungsweise zu 

archivieren, und der Verweis auf Artikel 4 Nr. 6 DSGVO. Hier stellt sich die Frage nach der 

Archivierung und der Sinnhaftigkeit des auf Seite 43 enthaltenen Verweises darauf, dass die 

Daten spätestens nach 60 Jahren aus dem Archiv gelöscht werden müssen.  

Das folgerichtige Ermöglichen von digitalen Dokumenten und medienbruchfreien digitalen 

(Verwaltungs-)Prozessen in der beruflichen Bildung kann für alle Adressaten zu einer 

Entlastung führen. Dabei darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass in allen 

Bundesländern sichergestellt werden muss, dass auch die Berufsschulen in diesen Prozess 

mit eingebunden werden und dort einheitliche Bedingungen geschaffen werden.  

 
 
3. Ermöglichen der verbindlichen Ausweisung der Berufsschulnote auf dem 

Abschlusszeugnis der zuständigen Stelle  
 

BFB-Bewertung:  

Der BFB steht der verbindlichen Ausweisung der Berufsschulnote auf dem Abschlusszeugnis 

der zuständigen Stelle und der damit verbundenen Stärkung der Berufsschulen im Rahmen 

der dualen Berufsausbildung grundsätzlich offen gegenüber.  

Eine Ausweisung der berufsschulischen Leistungsfeststellungen auf dem Abschlusszeugnis 

kann dies ermöglichen. Sicherzustellen ist jedoch, dass der Verwaltungsaufwand für die 

zuständige Stelle hier durch Einbindung digitaler Prozesse in einem angemessenen Rahmen 

bleibt und auch datenschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten werden. Erforderlich ist 

hierfür auch die Sicherstellung der digitalen Möglichkeiten auf der Seite der Berufsschulen. 
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4. Digitales mobiles Ausbilden 

 

BFB-Bewertung:  

Grundsätzlich ist der Wunsch nach und das Interesse an digitaler mobiler Ausbildung 

nachvollziehbar und die Notwendigkeit verständlich. Hier bestehen jedoch Unterschiede 

zwischen wirtschaftlichen und kaufmännisch orientierten Ausbildungen und Ausbildungen 

im medizinischen Bereich, wie beispielsweise die Ausbildung zur/zum Medizinischen 

Fachangestellten und die Ausbildung zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten.  

Im Hinblick auf Letztere ist die Änderung des § 28 BBiG in Form der Anfügung des Abs. 2 

beziehungsweise der Einführung der digitalen mobilen Ausbildung im Allgemeinen kritisch zu 

betrachten. In einer Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für 

Berufsbildung vom 20. Juni 2023 zum planmäßigen „Mobilen Ausbilden und Lernen“ wird 

mobiles Ausbilden wie folgt beschrieben:  

„Mobiles Ausbilden und Lernen ist lernortunabhängiges und lernortübergreifendes 

Bearbeiten von betrieblichen Aufgaben zum Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit. Dazu 

gehören selbstgesteuertes und selbstverantwortetes Lernen im Kontext einer strukturierten 

Ausbildung durch Nutzung digitaler Lern- und Kommunikationsmittel und 

Informationstechnik sowie Lernen in virtuellen Lernräumen, in denen die gemeinsame 

Vermittlung von Ausbildungsinhalten stattfindet. In der Regel findet Mobiles Ausbilden und 

Lernen ohne die gleichzeitige physische Anwesenheit der Auszubildenden und des 

Ausbildungspersonals an einem gemeinsamen Ort statt. In der Ausgestaltung gibt es 

branchen-, betriebs- und berufsspezifische Unterschiede.“  

Lernortunabhängiges und lernortübergreifendes Bearbeiten von betrieblichen Aufgaben 

gestaltet sich in der Ausbildung zur/zum Medizinischen Fachangestellten und der Ausbildung 

zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten als schwierig. Insbesondere im Rahmen der 

Arbeit in einer Arzt-/Zahnarztpraxis, aber auch im Krankenhaus, sind viele Abläufe zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt digital noch nicht möglich. Auch wenn es im Bereich der 

Telemedizin zuletzt erhebliche Fortschritte gegeben hat und auch einzelne Bestandteile der 

Tätigkeit einer/eines Medizinischen Fachangestellten teilweise mobil ausgeführt werden 

können, ist der BFB der Ansicht, dass der Großteil der (praktischen) Ausbildung zur/zum 

Medizinischen Fachangestellten und zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten auch vor 

dem Hintergrund des Patientenschutzes vor Ort durchgeführt werden sollte. Dies ist 

insbesondere auch dem Umstand geschuldet, dass der persönliche Arzt-Patienten-Kontakt 

nach wie vor Goldstandard in der Arzt-/Zahnarztpraxis und auch wesentlicher Bestandteil 

der Ausbildung ist. 
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5. Gemeinsame Berufe mehrerer sachlich betroffener Berufsbereiche 

BFB-Bewertung: 

Der BFB lehnt die Neueinführung des § 75a BBiG ab, nach welchem in den Fällen des § 4 

Absatz 2 BBiG in den Ausbildungsordnungen eine gemeinsame zuständige Stelle für mehrere 

Berufsbereiche festgelegt werden kann. Hier ist nicht klar ersichtlich, welche Vorteile sich 

daraus ergeben sollen. Im Rahmen der Ausbildung zur/zum Medizinischen Fachangestellten 

sowie zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten handelt es sich um duale 

Ausbildungsberufe, die aufgrund ihrer Besonderheiten und Inhalte nicht mit anderen 

Ausbildungsberufen vergleichbar sind. Gleiches gilt für die weiteren dualen 

Ausbildungsberufe im Zuständigkeitsbereich der Freien Berufe.  

Das Verhältnis aus medizinischen, organisatorischen und Verwaltungselementen ist 

besonders ausgeprägt, sodass es hier im Hinblick auf die Organisation der Abschlussprüfung, 

aber auch den Fortbildungs- und Umschulungsbereich wichtig ist, dass diese von einer 

zuständigen Stelle ausgeübt wird, die in diesem Bereich jahrzehntelange Expertise hat.  

Selbstverständlich arbeiten Kammern der Freien Berufe auch heute bereits mit anderen 

Körperschaften öffentlichen Rechts intensiv zusammen, um Synergieeffekte zu nutzen und 

Wissen und Kompetenzen auszutauschen. Die Einrichtung von gemeinsamen zuständigen 

Stellen erscheint vor diesem Hintergrund jedoch nicht notwendig und wird somit abgelehnt. 

 

 

6. Inkrafttreten  

 

BFB-Bewertung:  

Vorgesehen ist ein Inkrafttreten des Teils zur Validierung zum 1. Januar 2025.  

 

Da die zuständigen Stellen die neuen Gesetzgebungsvorschriften in ihren Verordnungen 

umsetzen müssen, appellieren wir BFB-seitig darum, das Inkrafttreten der Artikel 1 Nummer 

1 Buchstabe d, Nummer 2, 25 und 27 sowie Artikel 2 Nummer 1, 13, 15 bis 18, 22, 24 bis 26 

mindestens auf den 1. Januar 2026 zu verschieben.  

 

Hintergrund ist der hohe Vorbereitungsaufwand für die Umsetzung von 

Validierungsverfahren in allen Ausbildungsberufen und die noch fehlenden verordnungs- 

und satzungsrechtlichen Vorschriften für die zuständigen Stellen.  


